
 

 
 

 
 

R a h m e n v e r t r a g  

zwischen 

 

Deutscher Volkshochschul-Verband e.V., vertreten durch Frau Katinka Maria Bartl, stellv. 

Verbandsdirektorin, Königswintererstraße 552b, 53227 Bonn 

- nachfolgend: DVV - 

und 

 

Frau Musterfrau, Anschrift, Musterstadt 
- nachfolgend: Auftragnehmerin - 

 

Präambel 
Beide Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die nachfolgend beschriebene und 

beauftragte Leistung in einem freien Dienstverhältnis i.S.d. §§ 611 ff. des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs (BGB) erfolgt. Bei der Tätigkeit der Lehrkraft handelt es sich um eine 

selbstständige Tätigkeit. Mit Vertragsschluss wird weder ein Arbeitsverhältnis noch ein 

Beschäftigungsverhältnis begründet. 
 

I. Inhalt der Leistung 
(1) Zwischen den beiden Vertragsparteien wird der folgende Lehrauftrag vereinbart: 

Durchführung von Einweisungen in Präsenz und online für das Projekt „Kulturmittler*innen 

für Wegweiserkurse“. 

Die Leistungsbeschreibung (Anlage 1) ist zusätzlicher Bestandteil des Vertrages. 
 

(2) Für die Leistungserbringung wurde zwischen der Auftragnehmerin und dem 

Auftraggeber Folgendes einvernehmlich vereinbart:  
 

a) Die Auftragnehmerin  

• führt den in Absatz 1 und in der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) genannten 
Schulungsauftrag aus. 

• gestaltet den Lehrauftrag eigenständig und ohne Weisung,  

• vervielfältigt die Unterrichtsmaterialien für die Teilnehmer*innen.  

• führt eine Teilnehmer*innen Liste 

• nutzt die in der vhs.cloud eingerichteten Instrumente, u.a. eine Dateiablage, ein 

Konferenztool. 
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b) Der Lehrauftrag umfasst die selbstständige und fachgerechte Durchführung von 

Einweisungen in Online- und Präsenz-Formaten im Zeitraum vom 29.06.2026 bis 

zunächst zum 31.12.2027. Die Einweisungen bestehen aus vier Modulen im 

unterschiedlichen Umfang zwischen 4 und 16 UE. Es können einzelne und anteilige 

Module umgesetzt werden. Der maximale Umfang der Unterrichtseinheiten (UE) beträgt 

bis zu 250 UE. Die Beauftragung erfolgt nach Bedarf des Auftraggebers und 

Verfügbarkeit des Auftragnehmers auf Abruf. Der Inhalt und der Umfang des jeweiligen 

Auftrags werden einvernehmlich vereinbart. 
 

c) Die Lehrkraft bemüht sich nach besten Kräften, ausgefallene Stunden zeitnah 

nachzuholen.  
 

d) Die Auftragnehmerin hat keine organisatorischen oder administrativen Aufgaben der 

Volkshochschule bzw. der Einrichtung, in der der Lehrauftrag stattfindet oder des 

Auftraggebers zu übernehmen. 
 

(3) Die Auftragnehmerin hat die Leistung selbst zu erbringen. Zeit und Ort der 

Dienstleistung werden von der Auftragnehmerin selbst bestimmt, soweit in Absatz (1) 

nichts Abweichendes festgelegt ist. 

 

(4) Es besteht Einigkeit zwischen den Parteien, dass der DVV die aus dem Auftrag resul-

tierenden Leistungen (nachfolgend: „Leistungsergebnis“) umfangreich zu nicht 

kommerziellen wie auch kommerziellen Zwecken nutzen darf. Näheres regelt Ziffer II. 
 

II. Rechteeinräumung 
(1) Die Auftragnehmerin ist berechtigt, die ihr im Rahmen der Leistungserbringung 

überlassenen Produkte auch in ihrer weiteren freiberuflichen Lehrtätigkeit zu nutzen, 

sofern dies nicht den Lizenzbedingungen der Produkte widerspricht. Die Auftragnehmerin 

weist beim Einsatz der Produkte immer auf das Urheberrecht des DVV hin. 
 

(2) Die Auftragnehmerin räumt dem DVV das räumlich, zeitlich und inhaltlich 

unbeschränkte ausschließliche Recht ein, das Leistungsergebnis oder Teile desselben für 

eigene, kommerzielle und nicht kommerzielle Zwecke zu nutzen und öffentlich zugänglich 

zu machen, sofern sich aus dem vorliegenden Auftrag nichts anderes ergibt. Dies schließt 

auch das Recht ein, das Leistungsergebnis zu aktualisieren, an neue Bedürfnisse 

anzupassen oder in anderer Weise zu bearbeiten.  
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Das Recht der Auftragnehmerin, Inhalte des Leistungsergebnisses in eigener Person 

weiterhin zu nutzen, bleibt unberührt. Untersagt ist jedoch eine Nutzungsüberlassung des 

Leistungsergebnisses – ganz oder teilweise – an Dritte sowie eine Veröffentlichung durch 

die Auftragnehmerin in eigenen sowie dritten Publikationsmedien. 

(3) Der DVV ist berechtigt, seinerseits Unterlizenzen zur Nutzung des 

Leistungsergebnisses in dem in Ziffer II. Absatz (1) beschriebenen Umfang zu erteilen, 

insbesondere zu Gunsten der Träger von Volkshochschulen und/oder deren 

Dozenten/Tutoren (unabhängig von deren Rechtsstellung als Angestellte oder freie 

Mitarbeiter). Eine Lizenzgebühr für derartige Unterlizenzierungen wird der DVV nicht 

verlangen. 
 

(4) Die Nutzungsrechte nach Ziffer (3) und (4) werden auch für alle zum Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses noch unbekannten Nutzungsarten eingeräumt. 
 

III. Vergütung  
(1) Für die Durchführung der Lehraufträge/des Lehrauftrages erhält die Auftragnehmerin 
für ihre tatsächlich erbrachten Leistungen ein Honorar von  
 

69, - Euro brutto (einschließlich etwaiger Mehrwertsteuer) je UE à 45 Minuten. 
 

Das Honorar ist fällig mit Erbringung der Leistung und Prüfung einer von der 
Auftragnehmerin zu erstellenden Rechnung.  
 

(2) Mit Erbringung des vereinbarten Honorars aus Absatz (1) sind sämtliche 

Rechteeinräumungen (Ziffer II.) und alle anfallenden Kosten (z.B. Vor- und Nachbereitung, 

Telefon und Internetgebühren, Büromaterial etc.) abgegolten. Zahlung erfolgt nach 

Rechnungsstellung. Vom DVV werden keinerlei Steuern, Sozialabgaben oder sonstige 

Versicherungsbeiträge abgeführt; dies ist allein Aufgabe der Auftragnehmerin. 

(3) Im  Rahmen  der  unter  Ziff.  I  aufgeführten  Leistung  erstattet der Auftraggeber gegen 

Vorlage des von der Auftragnehmerin ausgefüllten Reisekostenformulars, das ihm vom 

Auftraggeber bereitgestellt wurde, sowie entsprechender Nachweise Reise- und 

Übernachtungskosten in der tatsächlich angefallenen Höhe gemäß 

Bundesreisekostengesetz (BRKG). 
 

IV. Datenschutz und Urheberrecht 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, dient ausschließlich dem Zweck der 

Erfüllung dieser Vereinbarung und erfolgt unter Berücksichtigung der einschlägigen 

Datenschutzvorschriften (DS-GVO und BDSG). Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist 
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Art. 6 Abs. 1 lit. b und c DS-GVO. Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte 

findet grundsätzlich nicht statt. Ausnahmen hiervon gelten nur, soweit dies für die 

Einhaltung der Vereinbarung erforderlich ist. Die Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten erfolgt so lange, wie dies zur Erfüllung der Vereinbarung notwendig ist. Dies gilt 

ausnahmsweise nicht, wenn wir aufgrund von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten zu 

einer längeren Speicherung verpflichtet sind. Fragen zum Datenschutz richten Sie gerne 

an dsb@dvv-vhs.de.  
 

(2) Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, sofern unter Ziffer II nichts anderes vereinbart, 

die ihr aufgrund dieses Vertrages zugänglich gemachten Unterlagen und Interna des DVV 

vertraulich zu behandeln und Dritten gegenüber hierüber Stillschweigen zu bewahren, 

auch bei Beendigung dieses Vertrages. Die geltenden datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen sind zu beachten. 
 

(3) Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, bei Beendigung des Vertrages etwaige ihr zur 

Vertragserfüllung zur Verfügung gestellten Gegenstände und Unterlagen an den DVV 

herauszugeben. Gespeicherte Daten sind zu löschen, angefertigte Kopien und Abschriften 

zu vernichten. 
 

Ein Zurückbehaltungsrecht an diesen Unterlagen wird ausgeschlossen. 
 

(4) Die Auftragnehmerin sichert zu und weist auf Verlangen nach, Urheberin des 

Leistungsergebnisses bzw. entsprechender Rechteinhaber zu sein und damit zur 

Übertragung der vertragsgegenständlichen Nutzungsrechte am Leistungsergebnis 

berechtigt zu sein. Sollte gleichwohl die Einwilligung Dritter erforderlich sein, so wird die 

Auftragnehmerin eine Einwilligungserklärung dem DVV unaufgefordert vor Ablieferung des 

Leistungsergebnisses vorlegen. 
 

V. Vertragslaufzeit 
(1) Dieser Vertrag endet am 31.12.2027. Er kann dann von beiden Parteien mit einer Frist 

von zwei Wochen gekündigt werden. 

(2) Das Recht zur fristlosen Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund bleibt 

unberührt. 

 

VII. Schlussbestimmungen 
(1) Erfüllungsort ist Bonn. 
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(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder 

werden, so bleibt die Wirksamkeit des übrigen Vertrages unberührt. 

 

 

Bonn, den xx.xx.2026 ____________________________________ 

 (DVV) 

 

 

 

………, den _______________ ____________________________________ 

 (Auftragnehmerin) 


